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(54) Tablettierwerkzeug und Verfahren zur Herstellung des Tablettierwerkzeuges

(57) Die Erfindung betrifft ein Tablettierwerkzeug (1)
mit mindestens einer Presskavität (2) zur Aufnahme von
Tablettierstempeln (3, 4) und zum Verpressen von pul-
ver- oder granulatförmigen Stoffen zu einer Tablette, so-
wie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Tablet-
tierwerkzeuges (1). Das Tablettierwerkzeug umfasst ei-
ne Trägerplatte (5) und mindestens eine in der Träger-
platte (5) angeordnete und die Presskavität (2) bildende
Matrixbuchse (6), wobei eine Stirnfläche (8) der Matrix-

buchse (6) flächenbündig zu einer Oberfläche (7) der
Trägerplatte (5) liegt. Die Matrixbuchse (6) besteht aus
einem harten Material. Die Trägerplatte (5) ist aus einem
im Vergleich zum Material der Matrixbuchse (6) weiche-
ren und leichteren Material gebildet. Auf der Oberfläche
(7) der Trägerplatte (5) ist eine insbesondere durch
Flammspritzen oder durch Plasmaspritzen aufgebrachte
Verschleißschutzschicht (9) angeordnet, die zusätzlich
und nahtlos durchgehend auch die Stirnfläche (8) der
Matrixbuchse (6) mit übergreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Tablettierwerkzeug mit
den Merkmalen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1
sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Ta-
blettierwerkzeuges.
[0002] Zur Herstellung von Tabletten beispielsweise
im Pharma-, Lebensmittel- oder Haushaltsbereich wer-
den Maschinen und Vorrichtungen eingesetzt, in denen
ein pulver- bzw. granulatförmiger Grundstoff zu Tablet-
ten verpresst wird. Hierzu ist ein Tablettierwerkzeug bei-
spielsweise in Form einer Matrizenscheibe vorgesehen,
welche mindestens eine, im Regelfall eine Vielzahl von
Presskavitäten aufweist. In die jeweilige Presskavität
wird das Pulver bzw. das Granulat eingefüllt und dort mit
gegenläufig aufeinander zu bewegten Ober- bzw. Unter-
stempeln unter Bildung einer Tablette verpresst.
[0003] Ein derartiges Tablettierwerkzeug ist insbeson-
dere aufgrund der abrasiven Wirkung der zu verpressen-
den Stoffe verschleißanfällig, weshalb ein regelmäßiger
Austausch erforderlich ist. Zur Verbesserung der Ver-
schleißfestigkeit hat sich eine Bauform bewährt, bei der
eine Trägerplatte mit eingesetzten, die jeweilige Pres-
skavität bildenden Matrixbuchsen vorgesehen ist. Die
Trägerplatte besteht aus gewöhnlichem Werkzeugstahl
oder aus Edelstahl, während die Matrixbuchsen aus ge-
härtetem Stahl oder aus Hartmetall gebildet sind. Im Be-
reich der Presskavitäten ist hierdurch eine deutlich er-
höhte Standzeit erzielbar.
[0004] Bei der vorgenannten Bauform sind aber auch
hohe Anforderungen an die nicht gehärtete Trägerplatte
gestellt. Die Matrixbuchsen sind derart in die Trägerplatte
eingesetzt, dass die Stirnflächen der Matrixbuchsen flä-
chenbündig zur Oberfläche der Trägerplatte liegen und
dadurch eine gemeinsame, ebene Gesamtoberfläche als
Funktionsoberfläche bilden. Für den Befüllvorgang der
Presskavitäten und den Pressvorgang sind verschiede-
ne Hilfswerkzeuge vorgesehen wie Füllschuhe, Tablet-
tenabstreifer, Materialabstreifer, Materialaushebepflug
und Absaugeinrichtungen, die auf der vorgenannten
Funktionsoberfläche gleiten und dadurch einen Ver-
schleiß herbeiführen können. Neben dem Material der
Matrixbuchsen muss daher auch das Material der Trä-
gerplatte eine entsprechende Standfestigkeit aufweisen,
weshalb nach dem Stand der Technik Stahl in verschie-
denen Ausführungen gewählt wird.
[0005] Die vorgenannte Bauausführung führt aber da-
zu, dass das Tablettierwerkzeug insgesamt sehr schwer
ist, was ein Auswechseln infolge von Verschleiß oder bei
einer Änderung der Tablettenform für das Bedienperso-
nal schwierig macht. Bei Rundlauf-Tablettiermaschinen
wird das Tablettierwerkzeug samt dem zugeordneten
Maschinenkörper mit hoher Taktzahl drehend bewegt,
wobei das große Massenträgheitsmoment des schweren
Tablettierwerkzeuges nachteilig ist.
[0006] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein gattungsgemäßes Tablettierwerkzeug derart
weiterzubilden, dass seine Gesamtmasse verringert und

gleichzeitig eine hohe Verschleißfestigkeit gegeben ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Tablettierwerk-
zeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0008] Der Erfindung liegt des Weiteren die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren anzugeben, mittels dessen ein
Leichtbautablettierwerkzeug unter Beachtung der erfor-
derlichen Verschleißfestigkeit einfach und zuverlässig
herstellbar ist.
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst.
[0010] Nach der Erfindung ist vorgesehen, dass die
Matrixbuchse aus einem harten Material besteht, das die
Trägerplatte aus einem im Vergleich zum Material der
Matrixbuchse weicheren und leichteren Material gebildet
ist, und dass auf der Oberfläche der Trägerplatte eine
Verschleißschutzschicht angeordnet ist, die zusätzlich
nahtlos durchgehend auch die Stirnfläche der Matrix-
buchse mit übergreift. Die erfindungsgemäße Ausgestal-
tung erlaubt insbesondere die Ausbildung der Träger-
platte aus Leichtmetall, bevorzugt aus Aluminium oder
Magnesium bzw. Legierungen davon, oder aus einem
bevorzugt faserverstärkten Kunststoff. Hierdurch kann
das Gesamtgewicht des Tablettierwerkzeuges deutlich
herabgesetzt werden, wodurch die Handhabbarkeit ver-
bessert und die wirkenden Massenträgheiten signifikant
verringert sind. Gleichzeitig bleibt durch die Verwendung
der Matrixbuchsen insbesondere aus gehärtetem Stahl
oder aus Hartmetall in diesem Bereich die erforderliche
Verschleißfestigkeit bestehen.
[0011] Darüber hinaus geht die Erfindung von der
überraschenden Erkenntnis aus, dass eine
verschleißhemmende Verschleißschutzschicht nicht nur
auf einem einzelnen monolithischen und materialeinheit-
lichen Bauteil aufgebracht werden kann. Vielmehr hat
sich entgegen der fachüblichen Auffassung gezeigt,
dass trotz der mehrteiligen Bauweise aus Trägerplatte
und eingesetzten Matrixbuchsen eine die verschiedenen
Einzelteile bzw. die verschiedenen Materialien über-
spannende Verschleißschutzschicht nahtlos und durch-
gehend aufgebracht werden kann. Diese Verschleiß-
schutzschicht bildet eine glatte und abrasionsfeste Funk-
tionsoberfläche, auf der Zusatzwerkzeuge wie Füll-
schuh, Tablettenabstreifer, Materialabstreifer, Material-
aushebepflüge und/oder Absaugeinrichtungen abgleiten
können. Neben der verbesserten Verschleißfestigkeit
lässt sich auch eine gute Glattheit der Oberfläche erzie-
len, wodurch die wirkenden Reibkräfte verringert und die
Reinigbarkeit verbessert ist. Durch eine innige Verbin-
dung der Verschleißschutzschicht mit der Trägerplatte
und den Matrixbuchsen kann kein Pulver in irgendwelche
Spalte oder dergleichen eindringen. Die Verschleiß-
schutzschicht kann mit einer relativ geringen Schichtdik-
ke im Vergleich beispielsweise zu einer geschraubten
Verschleißschutzplatte ausgeführt sein, wodurch die
Maßgenauigkeit der Matrixbuchsen bzw. der durch sie
gebildeten Presskavitäten erhalten bleibt. Dies ist vor-
teilhaft für die Dosiergenauigkeit, für die Führung der
Pressstempel in den Matrixbuchen und für den Abstand
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der Fülleinrichtung zum Formungsniveau.
[0012] Darüber hinaus bietet die Verschleißschutz-
schicht bei entsprechender Materialwahl auch Schutz
vor physikalischen und chemischen Einflüssen des Pul-
vers oder Granulates, sowie von Waschund Reinigungs-
medien. Das Material der Verschleißschutzschicht kann
außerdem in geeigneter Weise gewählt werden, so dass
es in direktem Kontakt mit pharmazeutischem Pulver
oder mit Lebensmitteln betrieben werden darf. Darüber
hinaus bestehen auch Optimierungsmöglichkeiten hin-
sichtlich einer Nachbearbeitung, des Gewichtes oder
sonstiger Eigenschaften.
[0013] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Verschleißschutzschicht aus einem metallischen Werk-
stoff, insbesondere aus einem Stahlwerkstoff und bevor-
zugt aus Edelstahl gebildet. Bei einer geeigneten Mate-
rialauswahl der metallischen Verschleißschutzschicht
kann eine große Härte und Verschleißfestigkeit selbst
bei sehr dünnen Schichten erzielt werden. Außerdem be-
steht die Möglichkeit einer beispielsweise induktiven
oder magnetischen Detektion von nicht immer vermeid-
baren Abriebsanteilen der Verschleißschutzschicht, mit
denen sensitive Tablettenstoffe im Pharma- oder Le-
bensmittelbereich kontaminiert werden könnten. Hier-
durch können im Kontaminationsfalle rechtzeitig Gegen-
maßnahmen eingeleitet werden. Das Flammspritzen
oder Plasmaspritzen erzeugt eine innige und hochbe-
lastbare Verbindung der Verschleißschutzschicht mit
den darunter befindlichen Materialien der Trägerplatte
und der Matrixbuchsen. Bei einer vorteilhaften Tempe-
raturführung, die die Temperatur der Baueinheit aus der
Trägerplatte und der mindestens einen Matrixbuchse
nicht über 150° C und bevorzugt nicht über 100° C an-
steigen lässt, ist einerseits eine solche innige Verbindung
herstellbar, ohne dass andererseits der hohe Wärme-
ausdehnungskoeffizient der Trägerplatte aus Leichtme-
tall wie Aluminium oder dergleichen zu übermäßig hohen
Wärmespannungen führt. Insbesondere sind Rissbildun-
gen in der Verschleißschutzschicht vermieden, die durch
unterschiedliche Wärmeausdehnung der aus unter-
schiedlichen Materialien gefertigten Trägerplatte und
Matrixbuchsen hervorgerufen werden können.
[0014] Zur Verbesserung der Haftung der
Verschleißschutzschicht am Material der Trägerplatte
und der Matrixbuchsen und zur Erzeugung eines innigen
Material- bzw. Stoffverbundes hat es sich als zweckmä-
ßig herausgestellt, dass die aus der Stirnfläche der Ma-
trixbuchse und der Oberfläche der Trägerplatte gebildete
Gesamtfläche vor der Beschichtung aufgeraut und ent-
fettet wird.
[0015] Alternativ kann es zweckmäßig sein, dass die
Verschleißschutzschicht aus einem keramischen Werk-
stoff gebildet ist, wodurch ebenfalls eine hohe Ver-
schleißfestigkeit erzielbar ist.
[0016] Für eine hinreichende Belastbarkeit der Ver-
schleißschutzschicht sollte diese eine Dicke von minde-
stens 0,1 mm aufweisen, dabei jedoch 1,0 mm, bevor-
zugt 0,5 mm nicht überschreiten.

[0017] Es kann zweckmäßig sein, das gesamte Ta-
blettierwerkzeug einschließlich der Trägerplatte, der ein-
gesetzten Matrixbuchsen und der Verschleißschutz-
schicht als eine zusammenhängende Baugruppe auszu-
führen. Insbesondere bei einer Bauform als Rundlauf-
Tablettiermaschine ist die Trägerplatte mit darin ange-
brachten Matrixbuchsen vorteilhaft als Segment einer
Matrizenscheibe ausgebildet. Hierdurch ist eine kleinere
und damit seitens des Bedienpersonals leichter hand-
habbare Einheit geschaffen, die leichter ausgewechselt
werden kann.
[0018] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nach-
folgend anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es
zeigen:

Fig. 1 ein Rotorsegment einer Rundlauftablettierma-
schine mit einem erfindungsgemäß ausgeführ-
ten Tablettierwerkzeug in Form eines Matrizen-
scheibensegmentes;

Fig. 2 in vergrößerter Darstellung das Matrizenschei-
bensegment nach Fig. 1 mit Einzelheiten zu sei-
nem Aufbau aus einer leichten Trägerplatte mit
darin angeordneten Matrixbuchsen und einer
vollständig geschlossenen, sowohl die Träger-
platte als auch die Matrixbuchse übergreifen-
den Verschleißschutzschicht;

Fig. 3 eine vergrößerte Querschnittsdarstellung der
Anordnung nach Fig. 2 im Bereich einer einzel-
nen Presskavität mit eingeführten Tablettier-
stempeln und mit weiteren Einzelheiten zur
Ausgestaltung der Verschleißschutzschicht.

[0019] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht
ein Rotorsegment 12 einer Rundlauf-Tablettiermaschine
zum Herstellen von Tabletten aus pulver- oder granulat-
förmigen Stoffen in beliebigen Anwendungsfeldern. Sol-
che Anwendungsfelder können insbesondere im Phar-
ma-, Lebensmittel- oder Haushaltsbereich liegen. In das
Rotorsegment 12 sind Oberstempelführungen 13 sowie
Unterstempelführungen 14 für in Fig. 3 dargestellte Ta-
blettierstempel 3, 4 eingeformt. Am Rotorsegment 12 ist
mindestens ein Tablettierwerkzeug 1 befestigt, welches
im gezeigten Ausführungsbeispiel als Segment 10 einer
Matrizenscheibe 11 ausgeführt ist. Die Matrizenscheibe
11 ist mit einer zur Anzahl der Oberstempelführungen 13
und Unterstempelführungen 14 korrespondierenden An-
zahl von Presskavitäten 2 versehen und liegt in der durch
die Gewichtskraftrichtung vorgegebenen Hochrichtung
zwischen den Oberstempelführungen 13 und den Unter-
stempelführungen 14. Je eine Oberstempelführung 13,
Unterstempelführung 14 und Presskavitäten 2 liegen in
der genannten Hochrichtung fluchtend zueinander auf
einer gemeinsamen in Fig. 3 dargestellten Mittelachse.
[0020] Fig. 2 zeigt in einer vergrößerten Ansicht das
als Segment 10 ausgeführte Tablettierwerkzeug 1 nach
Fig. 1. Demnach umfasst das Tablettierwerkzeug 1 eine
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im Wesentlichen ebene Trägerplatte 5 mit einer Anzahl
von darin eingesetzten Matrixbuchsen 6, wobei in jeder
Matrixbuchse 6 je eine vertikal durchgehende Presska-
vität 2 ausgeformt ist. Das Segment 10 ist im Bereich der
dem Betrachter zugewandten Presskavität 2 geschnitten
dargestellt. In der praktischen Ausführung ist auch diese
Presskavität 2 - wie alle anderen Presskavitäten 2 - rings-
um geschlossen ausgeführt und lediglich in Hochrich-
tung bzw. in Axialrichtung offen.
[0021] Die Matrixbuchsen 6 bestehen aus einem har-
ten Material, wozu vor allem gehärteter Stahl oder Hart-
metall in Betracht kommt. Die Trägerplatte 5 ist aus ei-
nem im Vergleich zum Material der Matrixbuchsen 6 wei-
cheren und leichteren Material gebildet, wozu im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel Leichtmetall, hier Aluminium
bzw. eine Legierung davon gewählt ist. Es kommen aber
auch andere Leichtmetalle wie beispielsweise Magnesi-
um bzw. Legierung davon in Betracht. Alternativ kann es
auch vorteilhaft sein, die Trägerplatte 5 aus einem ins-
besondere faserverstärkten Kunststoff zu bilden. Die
Trägerplatte 5 ist durch spanende Bearbeitung massiv
und mit konstanter Dicke aus einem Halbzeug heraus-
gearbeitet. Zur weiteren Gewichtseinsparung kann aber
auch eine verrippte Bauform zweckmäßig sein. Für letz-
tere kommt aber auch eine Ausführung in Leichtmetall-
druckguss in Betracht. Die Matrixbuchsen 6 können in
die Trägerplatte 5 form- und/oder kraftschlüssig einge-
setzt, eingeschraubt, geklebt oder eingeschweißt sein.
[0022] Aus der Zusammenschau der Fig. 1 und 2 ergibt
sich, dass auf der den Oberstempelführungen 13 zuge-
wandten Oberseite des Tablettierwerkzeuges 1 eine
ebene, kreisringförmige Funktionsoberfläche 16 ausge-
bildet ist. Aus mehreren Rotorsegmenten 12 ist ein rota-
tionssymmetrisch zu einer Drehachse 15 angeordneter,
hier nicht näher dargestellter Rotor der Rundlauf-Tablet-
tiermaschine gebildet, während aus den einzelnen Seg-
menten 10 eine um die Drehachse 15 umlaufende Ma-
trizenscheibe 11 gebildet ist. Natürlich kann auch eine
nicht segmentierte Bauweise des Rotors und/oder der
Matrizenscheibe 11 zweckmäßig sein. Die Matrizen-
scheibe 11 ist fest beispielsweise durch Verschraubung
mit dem Rotor bzw. dessen Rotorsegment 12 verbunden.
Die hieraus gebildete Baueinheit dreht sich im Betrieb
um die parallel zur Gewichtskraftrichtung liegende Dreh-
achse 15.
[0023] Fig. 3 zeigt in einer vergrößerten Querschnitts-
darstellung das Tablettierwerkzeug 1 nach den Fig. 1
und 2 im Bereich einer einzelnen Matrixbuchse 6 und der
zugehörigen, in der Matrixbuchse 6 ausgeformten Pres-
skavität 2. Die Presskavität 2 erstreckt sich entlang der
vertikal und parallel zur Drehachse 15 (Fig. 1) verlaufen-
den Mittelachse 20 und damit auch parallel zur Gewichts-
kraftrichtung. In die Presskavität 2 ist von oben ein als
Oberstempel ausgeführter Tablettierstempel 3 und von
unten ein als Unterstempel ausgeführter Tablettierstem-
pel 4 eingeführt. Beide Tablettierstempel 3, 4 weisen an
ihren einander zugewandten freien Enden je eine
Pressfläche 17 auf, die quer zur Mittelachse 20 liegen

und einander zugewandt sind.
[0024] Die Funktion der Rundlauf-Tablettiermaschine
ergibt sich aus der Zusammenschau der Fig. 1 bis 3.
Demnach wird zunächst bezogen auf die Gewichtskraft-
richtung von unten in Richtung eines Pfeiles 19 der untere
Tablettierstempel 4 derart eingeführt, dass er mit seiner
Pressfläche 17 in die Presskavität 2 als deren untere
Begrenzung hineinragt. In diesem Zustand wird die Pres-
skavität 2 mit dem zu verpressenden Pulver oder Gra-
nulat von oben in der gewünschten Menge befüllt.
[0025] Anschließend wird in der Gegenrichtung, also
in der Gewichtskraftrichtung von oben entsprechend ei-
nem Pfeil 18 der obere Tablettierstempel 3 mit seiner
daran ausgebildeten Pressfläche 17 in die Presskavität
2 eingeführt, wobei die beiden Pressflächen 17 der bei-
den Tablettierstempel 3, 4 einander zugewandt sind. Die
Pressflächen 17 sind jeweils durch einen umlaufenden
Rand begrenzt, der dichtend an der Umfangswand der
Presskavität 2, also am Material der Matrixbuchse 6 an-
liegt. Hierdurch entsteht ein vollständig geschlossener,
durch die beiden Pressflächen 17 und die Umfangswand
der Presskavität 2 begrenzter Pressraum. In diesem Zu-
stand wird der obere Tablettierstempel 3 in Richtung des
Pfeiles 18 unter Gegendruck des unteren Tablettierstem-
pels 4 in Richtung des Pfeiles 19 abgesenkt, wodurch
das im Pressraum bzw. in der Presskavität 2 befindliche
Pulver oder Granulat zu einer nicht dargestellten Tablette
verdichtet wird. Die auf diese Weise hergestellte Tablette
wird dann mittels der beiden Tablettierstempel 3, 4 aus
der Presskavität 2 ausgestoßen und der Weiterverarbei-
tung bzw. Verpackung zugeführt.
[0026] Die Bewegungssteuerung bzw. der Antrieb der
beiden Tablettierstempel 3, 4 erfolgt dadurch, dass der
in Fig. 1 abschnittsweise gezeigte Rotor gemeinsam mit
dem Tablettierwerkzeug 1 und den Tablettierstempeln
3, 4 um die Drehachse 15 gedreht wird. Nicht dargestell-
te, räumlich feststehende Kurvenelemente, denen ge-
genüber die Tablettierstempel 3, 4 eine Relativbewe-
gung ausführen, wirken auf die den Pressflächen 17 ge-
genüberliegenden Enden der Tablettierstempel 3, 4 ein
und erzeugen damit den Hub der Tablettierstempel 3, 4.
[0027] Für die Befüllung der Presskavitäten 2 mit dem
zu verpressenden Pulver oder Granulat, zum Abführen
der verpressten Tabletten, zur Beseitigung von über-
schüssigem Pulver oder Granulat oder auch für andere
Zwecke sind verschiedene, nicht dargestellte Hilfswerk-
zeuge vorgesehen, die auf einer in den Fig. 1 bis 3 dar-
gestellten oberen Funktionsoberfläche 16 des Tablettier-
werkzeuges 1 abgleiten. Derartige Hilfswerkzeuge kön-
nen Füllschuhe, Tablettenabstreifer, Materialabstreifer,
Materialaushebepflüge, Absaugeinrichtungen oder der-
gleichen sein. Damit die hierbei zwischen ihnen und der
Funktionsoberfläche 16 auftretenden Reibkräfte nicht zu
übermäßigem Verschleiß führen, ist eine in den Fig. 2
und 3 dargestellte Verschleißschutzschicht 9 zur Bildung
der gesamten Funktionsoberfläche 16 vorgesehen.
[0028] Unter weiterem Bezug auf die Fig. 2 und 3 ergibt
sich, dass die Matrixbuchsen 6 jeweils eine obere Stirn-
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fläche 8 aufweisen, wobei diese Stirnflächen 8 eben sind
und flächenbündig zu einer ebenfalls ebenen Oberfläche
7 der Trägerplatte 5 liegen. Die aus den Stirnflächen 8
der Matrixbuchsen 6 und der Oberfläche 7 der Träger-
platte 5 gebildete Gesamtfläche ist eben und insbeson-
dere vollflächig mit der Verschleißschutzschicht 9 stoff-
schlüssig beschichtet. Die Verschleißschutzschicht 9 ist
dabei einteilig und übergreift nahtlos durchgehend neben
der Oberfläche 7 der Trägerplatte 5 auch die Stirnflächen
8 der Matrixbuchsen 6. Die Verschleißschutzschicht 9 ist
lediglich an den oberen Durchgangsöffnungen der Pres-
skavitäten 2 durchbrochen. Es kann aber auch zweck-
mäßig sein, die Verschleißschutzschicht 9 in die Pres-
skavitäten 2 hineinzuziehen und dadurch die Umfangs-
wände der Presskavitäten 2 zu bilden.
[0029] Die Verschleißschutzschicht 9 ist bevorzugt
aus einem metallischen Werkstoff und insbesondere aus
einem Stahlwerkstoff gebildet, wobei im gezeigten Aus-
führungsbeispiel Edelstahl gewählt ist. Die
Verschleißschutzschicht 9 ist durch Flammspritzen auf-
gebracht, kann aber auch durch Plasmaspritzen aufge-
bracht werden. In beiden Fällen ist ein inniger, unlösbarer
Materialverbund zwischen der Verschleißschutzschicht
9, der Trägerplatte 5 und den Matrixbuchsen 6 gebildet.
Alternativ kann als Werkstoff für die Verschleißschutz-
schicht 9 auch ein keramischer Werkstoff gewählt wer-
den.
[0030] In einem entsprechenden Herstellungsverfah-
ren für das Tablettierwerkzeug 1 werden zunächst die
Matrixbuchsen 6 derart in die Trägerplatte 5 eingesetzt,
dass ihre Stirnflächen 8 flächenbündig zur Oberfläche 7
der Trägerplatte 5 liegen. Diese Flächenbündigkeit kann
insbesondere durch mechanische Nachbearbeitung wie
Schleifen oder dergleichen hergestellt werden. Hier-
durch oder durch einen zusätzlichen Arbeitsschritt ent-
steht neben der ebenen, stufenfreien Gesamtfläche auch
eine Aufrauung, die in Verbindung mit einer zusätzlichen
Entfettung der Gesamtoberfläche zu einer verbesserten
Haftung der aufgespritzten Verschleißschutzschicht 9
führt. Anschließend erfolgt die Beschichtung, indem die
Verschleißschutzschicht 9 durch Flammspritzen oder
durch Plasmaspritzen auf die vorgenannte vorbereitete
Gesamtfläche aufgebracht wird. Dies erfolgt bei einer
Temperaturführung, die die Temperatur der Baueinheit
aus der Trägerplatte 5 und der mindestens einen Matrix-
buchse 6 nicht über 150°C und bevorzugt nicht über
100°C ansteigen lässt. Hierdurch werden temperaturbe-
dingte Verspannungen sowie zu ausgeprägte unter-
schiedliche Wärmeausdehnungen der Trägerplatte 5
und der Matrixbuchsen 6 vermieden, wodurch wiederum
Rissbildungen in der Verschleißschutzschicht 9 insbe-
sondere an der Nahtstelle zwischen der Trägerplatte 5
und den Matrixbuchsen 6 vermieden werden.
[0031] Die Verschleißschutzschicht 9 weist eine Dicke
d auf, die mindestens 0,1 mm beträgt und einen Wert
von maximal 1,0 mm, bevorzugt maximal 0,5 mm nicht
überschreitet. Hierzu wird das Material der
Verschleißschutzschicht 9 mit einem entsprechenden

Dickenübermaß aufgebracht und anschließend auf die
gewünschte Dicke d beispielsweise durch Schleifen her-
untergearbeitet. Hierdurch wird neben der gewünschten
Dicke d auch eine Glättung der im Rohzustand unebenen
flamm- oder plasmagespritzten Verschleißschutzschicht
9 erzielt. Außerdem kann eine Nacharbeitung der
Verschleißschutzschicht 9 an ihren um die Presskavitä-
ten 2 umlaufenden Kanten erforderlich werden, damit ei-
ne glatte, stufenfreie und durch die Verschleißschutz-
schicht 9 nicht gestörte Umfangswand der jeweiligen
Presskavität 2 entsteht.
[0032] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist nur die
obere, den oberen Tablettierstempeln 3 zugeordnete
Gesamtfläche unter Bildung einer Funktionsoberfläche
16 mit der Verschleißschutzschicht 9 versehen. Es kann
aber auch zweckmäßig sein, die gegenüberliegende Un-
terseite des Tablettierwerkzeuges 1 mit einer ebensol-
chen Verschleißschutzschicht zu versehen. Außerdem
ist das Tablettierwerkzeug 1 nur beispielhaft als Segment
10 einer Matrizenscheibe 11 dargestellt. Es kann auch
eine beliebige andere Bauform eines solchen Tablettier-
werkzeuges 1 mit beispielsweise linear in Reihen oder
matrixförmig angeordneten Presskavitäten 2 in erfin-
dungsgemäßer Weise ausgeführt sein.

Patentansprüche

1. Tablettierwerkzeug (1) mit mindestens einer Pres-
skavität (2) zur Aufnahme’von Tablettierstempeln (3,
4) und zum Verpressen von pulver- oder granulat-
förmigen Stoffen zu einer Tablette, umfassend eine
Trägerplatte (5) und mindestens eine in der Träger-
platte (5) angeordnete und die Presskavität (2) bil-
dende Matrixbuchse (6), wobei eine Stirnfläche (8)
der Matrixbuchse (6) flächenbündig zu einer Ober-
fläche (7) der Trägerplatte (5) liegt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Matrixbuchse (6) aus ei-
nem harten Material besteht, dass die Trägerplatte
(5) aus einem im Vergleich zum Material der Matrix-
buchse (6) weicheren und leichteren Material gebil-
det ist, und dass auf der Oberfläche (7) der Träger-
platte (5) eine Verschleißschutzschicht (9) angeord-
net ist, die zusätzlich und nahtlos durchgehend auch
die Stirnfläche (8) der Matrixbuchse (6) mit über-
greift.

2. Tablettierwerkzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte
(5) aus Leichtmetall und insbesondere aus Alumini-
um oder Magnesium bzw. Legierungen davon gebil-
det ist.

3. Tablettierwerkzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte
(5) aus einem insbesondere faserverstärkten Kunst-
stoff gebildet ist.
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4. Tablettierwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verschleißschutzschicht (9) aus einem metallischen
Werkstoff und insbesondere aus einem Stahlwerk-
stoff, bevorzugt aus Edelstahl gebildet ist.

5. Tablettierwerkzeug nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die
Verschleißschutzschicht (9) durch Flammspritzen
oder durch Plasmaspritzen aufgebracht ist.

6. Tablettierwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verschleißschutzschicht (9) aus einem keramischen
Werkstoff gebildet ist.

7. Tablettierwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verschleißschutzschicht (9) eine Dicke (d) von min-
destens 0,1 mm und maximal 1,0 mm, bevorzugt
maximal 0,5 mm aufweist.

8. Tablettierwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Tablettier-
werkzeug (1) mit der Trägerplatte (5), mit den darin
angebrachten Matrixbuchsen (6) und mit der Ver-
schleißschutzschicht (9) als Segment (10) einer Ma-
trizenscheibe (11) einer Rundlauf-Tablettiermaschi-
ne ausgebildet ist.

9. Tablettierwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
8,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Matrixbuchse (6) aus gehärtetem Stahl oder aus
Hartmetall gebildet ist.

10. Verfahren zur Herstellung eines Tablettierwerkzeug
(1), wobei das Tablettierwerkzeug (1) mindestens
eine Presskavität (2) zur Aufnahme von Tablettier-
stempeln (3, 4) und zum Verpressen von pulver-
oder granulatförmigen Stoffen zu einer Tablette auf-
weist, und wobei das Tablettierwerkzeug (1) eine
Trägerplatte (5) und mindestens eine in der Träger-
platte (5) angeordnete und die Presskavität (2) bil-
dende Matrixbuchse (6) aufweist, umfassend folgen-
de Verfahrensschritte:

- Die mindestens eine Matrixbuchse (6) wird aus
einem harten Material gefertigt;
- Die Trägerplatte (5) wird aus einem im Ver-
gleich zum Material der Matrixbuchse (6) wei-
cheren und leichteren Material gebildet;
- In die Trägerplatte (5) wird die mindestens eine
Matrixbuchse (6) derart eingesetzt, dass eine
Stirnfläche (8) der Matrixbuchse (6) flächenbün-
dig zu einer Oberfläche (7) der Trägerplatte (5)
liegt;
- Die aus der Stirnfläche (8) der Matrixbuchse

(6) und der Oberfläche (7) der Trägerplatte (5)
gebildete Gesamtfläche wird nahtlos durchge-
hend mit einer Verschleißschutzschicht (9)
durch Flammspritzen oder durch Plasmasprit-
zen beschichtet.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Flammsprit-
zen oder das Plasmaspritzen mit einer Temperatur-
führung vorgenommen wird, die die Temperatur der
Baueinheit aus der Trägerplatte (5) und der minde-
stens einen Matrixbuchse (6) nicht über 150°C und
bevorzugt nicht über 100°C ansteigen lässt.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die aus der Stirn-
fläche (8) der Matrixbuchse (6) und der Oberfläche
(7) der Trägerplatte (5) gebildete Gesamtfläche vor
der Beschichtung aufgeraut und entfettet wird.
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